
  

 
 

BAULEITPLANUNG DER GEMEINDE DIEMELSEE, 
ORTSTEIL FLECHTDORF 

 
Bebauungsplan Nr. IV/5 „Am Hohenrade“  

 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Hinweisen und 
Anregungen. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Diemelsee (Adorf) , den 07.06.2023  
 

  



FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLI-
CHER BELANGE  
[Verfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB]  
 
STELLUNGNAHMEN MIT ANREGUNGEN  
 

 Mit Schreiben vom 
Landkreis Waldeck-Frankenberg  
Fachdienst Umwelt  05.04.2023 
Hessen Mobil  
Straßen- und Verkehrsmanagement, Bad Arolsen  

 
30.03.2023 

 
 
STELLUNGNAHMEN OHNE ANREGUNGEN  
 

 Mit Schreiben vom 
Landkreis Waldeck-Frankenberg  
Fachdienst Landwirtschaft  16.03.2023 
Amt für Bodenmanagement Korbach 06.04.2023 
EWF - Energie Waldeck-Frankenberg GmbH 22.03.2023 
Regierungspräsidium Kassel   
Dezernat 21.2 Regionalplanung Siedlungswesen  17.03.2023 
Dezernat 26 - Forsten, Jagd 15.03.2023 
Dezernat 31.3 - Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz  05.04.2023 
Dezernat 31.5 - Kommunales und indust rielles Abwasser, Ge 
                        wässergüte, wassergefährdende Stoffe  

 
24.03.2023 

Dezernat 34 - Bergaufsicht  20.03.2023 
 
 

 

 
 
 
KEINE STELLUNGNAHMEN ABGEGEBEN  
 

Landkreis Waldeck-Frankenberg 
Fachdienst Bauen 
Fachdienst Brand- und Katastrophenschutz  
Fachdienst Dorf- und Regionalentwicklung 
Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e. V.  
BUND Landesverband Hessen e.V.  
EWF - Energie Waldeck-Frankenberg GmbH 
Öffentli cher Personennahverkehr  
Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz KV Waldeck-Frankenberg 
HGON Arbeitskreis Waldeck-Frankenberg 
Landesamt für Denkmalpflege Bau- und Kunstdenkmalpflege 
Landesamt für Denkmalpflege Archäologie und Paläontologische Denkmalpflege  
NABU-Ortsgruppe Diemelsee e.V.  
Naturschutzbund Deutschland - Landesverband Hessen e.V.  
Regierungspräsidium Kassel  
Dezernat 27.1 Naturschutz Landschaftsplanung  
Dezernat 31.1 – Altlasten, Bodenschutz  
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald  
Landesverband Hessen e.V.  
Wasser-, Boden- und Landschaftspflegeverband Hessen  

 

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1.  
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
1 

 

Landkreis Waldeck-Frankenberg 
Fachdienst Landwirtschaft vom 16.03.2023 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Die Aussage, dass aus öffentlichen landwirtschaftl ichen Gesichtspunkten keine Be-
denken bestehen, wird zur Kenntnis genommen.  
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2.  

 

Landkreis Waldeck-Frankenberg 
Fachdienst Umwelt und Naturschutz vom 05.04.2023  

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Der Anregung, die Begründung zu konkretisieren, wird entsprochen. Der Anregung 

eine Prüfung der Möglichkeit der Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers  
durchzuführen, wird nicht entsprochen.  
 
Erläuterung:  

Eine verbindliche Festsetzung zu Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers 
wurde durch textliche Festsetzung im Planentwurf ergänzt. Eine Prüfung der Versickerung s-
fähigkeit  des Bodens für eine Vers ickerung  des anfallenden Niederschlagswassers wird 

nicht durchgeführt,  da gegenüber dem aktuel len Zustand der Fläche mit  einem hohen Foli -
enanteil e ine Aufwertung erfolgt und daher keine Bedenken gegenüber einer Versickerung 
des anfal lenden Niederschlagswassers bes tehen. 
 

Die Aussage, dass seitens des Kreisausschusses des Landkreises Waldeck -Franken-
berg, Fachdienst Umwelt und Klimaschutz, Fachbereiche Oberirdische Gewässer, 
Grundwasser und Bodenschutz keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genom-

men. 
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Die Aussage, dass seitens des Kreisausschusses des Landkreises Waldeck -Franken-
berg, Fachdienst Umwelt und Klimaschutz, Fachbereic h Naturschutz keine Bedenken 

bestehen, wird zur Kenntnis genommen.  
 
 

 
 
 
 

 
Der Anregung, die maximal zulässige Kelvinzahl auf 2.700 festzusetzen, wird entspro-
chen. 

 
 
 
 

 
Der Anregung, dass ein Hinweis zur Berücksichtigung und Einhaltung der DIN18920 
„Schutz von Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ in ihrer aktuellen Fassung und 

die RAS-LP 4 nachrichtl ich zu übernehmen ist,  wird entsprochen.  
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Amt für Bodenmanagement Korbach vom 06.04.2023 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Die Aussage, dass die vom Amt für Bodenmanagement Korbach zu vertretenden öf-

fentlich-rechtlichen Belange dem Vorhaben nicht entgegenstehen, wird zur Kenntnis  
genommen.  
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EWF Energie Waldeck-Frankenberg GmbH vom 22.03.2023 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Die Aussage, dass seitens der Energie -Waldeck-Frankenberg GmbH keine Bedenken 
oder Anregungen bestehen, wird zur Kenntnis genommen.  
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3.  

 

Hessen Mobil  

Straßen- und Verkehrsmanagement Bad Arolsen vom 30.03.2023  
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Die Aussage, dass die Grundstückszufahrt im Einvernehmen mit der Straßenmeisterei 

Bad Arolsen anzulegen, verkehrsgerecht an die Kreisstraße Nr. 74 anzuschließen und 
auf einer Länge von mindestens 10 Meter straßenseitig zu befestigen ist,  wird auf der 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zur Kenntnis genommen.  
 

Die Aussage, von den befestigten Flächen kein Oberflächenwasser dem Straßengrund-
stück der zugeführt werden darf, wird auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
zur Kenntnis genommen.  

 
Der Anregung, die Sichtdreiecke von der Grundstückszufahrt zur Kreisstraße gemäß 
den Richtlinien für die Anlage von Landstraßen einzuhalten und dauerhaft freizuhal-
ten, wird durch planzeichnerische Festsetzung entsprochen.  
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Den Anregungen, die Bauverbotszone frei von jeglichen Werbeanlagen dauerhaft frei-
zuhalten und innerhalb der Baubeschränkungszone Regelungen für die Aufstellung 
von Werbeanlagen zu treffen, wird durch textl iche Festsetzung entsprochen.  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Der Hinweis, dass von der Kreisstraße schädliche Immissionen ausgehen, wird nach-
richtl ich übernommen.  

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 

 
 
Der Hinweis, dass Solaranlagen blendfrei für die Verkehrsteilnehmer auf den klassifi-

zierten Straßen so zu gestalten und so auszuführen sind, dass die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Straßenverkehrs nicht beeinträchtigt werden kann , wird nachrichtl ich 
übernommen.  
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Regierungspräsidium Kassel  

Dezernat 21.2 – Regionalplanung, Siedlungswesen vom 17.03.2023  
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Die Aussage, dass gegenüber der Planung keine regionalplanerischen Bedenken gel-
tend gemacht werden, wird zur Kenntnis genommen.  
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Regierungspräsidium Kassel  

Dezernat 26 – Forsten, Jagd vom 15.03.2023  
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Die Aussage, dass die forstrechtl ichen Belange durch das Vorhaben nicht berührt 
werden, wird zur Kenntnis genommen.  
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Regierungspräsidium Kassel  

Dezernat 31.3 – Oberi rdische Gewässer, Hochwasserschutz vom 05.04.2023  
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Die Aussage, dass für die durch das Dezernat 31.3 zu vertretenden Belange keine 
Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen.  
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Regierungspräsidium Kassel  
Dezernat 31.5 – Kommunales und industrielles Abwasser, Gewässergüte, wassergefährdende 
Stoffe vom 24.03.2023 

 

BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 

 
 
 

 
 
Die Aussage, dass die Zuständigkeit bei dem Kreisausschuss des Landkreises Wal-
deck-Frankenberg. Fachdienst Umwelt und Klimaschutz liegt,  wird zur Kenntnis ge-

nommen.  
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Regierungspräsidium Kassel  
Dezernat 34 – Bergaufsicht vom 20.03.2023 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Die Aussage, dass die zu vertretenden öffentl ich -rechtlichen Belange des Bergbaus 
dem Vorhaben nicht entgegenstehen, wird zur Kenntnis genommen.  
 

 
 
 

  



FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER NACHBARGEMEINDEN  
[Verfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 2 BauGB] 
 
STELLUNGNAHMEN MIT ANREGUNGEN  
 

 Mit Schreiben vom 
------   

 
 
STELLUNGNAHMEN OHNE ANREGUNGEN  
 

 Mit Schreiben vom 
 
 

 

 
 
 
KEINE STELLUNGNAHMEN ABGEGEBEN 
 

Gemeindevorstand der Gemeinde Twistetal  
Gemeindevorstand der Gemeinde Willingen  
Magistrat der Stadt Bad Arolsen  
Magistrat der Kreis- und Hansestadt Korbach 
Bürgermeister der Stadt Brilon  
Bürgermeister der Stadt Marsberg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT 
[Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 BauGB]  
 
STELLUNGNAHMEN MIT ANREGUNGEN  
 

 Mit Schreiben vom 
------   

 
 
STELLUNGNAHMEN OHNE ANREGUNGEN  
 

 Mit Schreiben vom 
------   
  
  
  
  

 
 

 

 
 

 

 




